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– Anlage 2 – 

 

zum Vertrag nach § 83 SGB V über die Durchführung eines strukturierten Behand-

lungsprogramms (DMP) nach § 137f SGB V zur Verbesserung der Qualität der medizini-

schen Versorgung von Versicherten mit koronarer Herzkrankheit 

 

 

Strukturqualität für Vertragsärzte nach § 4 

(2. Versorgungsebene) 

 

I. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt für die kardiologisch qualifizierte Versorgung der zweiten Ver-

sorgungsstufe sind die Leistungserbringer, die folgende Strukturvoraussetzungen – 

persönlich oder durch angestellte Ärzte - erfüllen. 

 

 

II. Spezialisierte Schwerpunktpraxen/qualifizierte Einrichtung konventionelle Kar-

diologie1 

 

1. Fachliche und organisatorische Voraussetzungen – ggf. auch zu angestellten Ärz-

ten nachzuweisen  

- Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie 

- Teilnahme an einer Arztinformationsveranstaltung oder Information durch das 

Arzt-Manual zu Beginn der Teilnahme 

- Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten in der Region 

- Zusammenarbeit mit einer zur Durchführung einer Koronarangiographie und in-

terventionellen Therapie spezialisierten Praxis / qualifizierten Einrichtung 

- Zusammenarbeit mit einem Zentrum für Herzchirurgie gemäß Anlage 4 „Struk-

turvoraussetzungen Zentrum für Herzchirurgie“ (s. Anlage 11 Versorgungsopti-

on C) 

- Zusammenarbeit mit einer qualifizierten Einrichtung/ Praxis für Nuklearmedizin  

- Zusammenarbeit mit Koronarsportgruppen in der Region 

                                            
1 Entspricht Kennzeichnung B = Fachärzte (nicht invasiv = konventionelle Therapie) [2. Ebene] in Anlage 10 
(Leistungserbringerverzeichnis). 
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- Einsatz von qualifiziertem Personal 

-  mindestens einmal jährlich Teilnahme an KHK-spezifischer von der Ärztekam-

mer zertifizierten Fortbildung (Mindestdauer 4 Stunden im Jahr) und/oder Teil-

nahme an KHK-spezifischem strukturiertem von der KV Hamburg anerkanntem 

Qualitätszirkel mit Haus- und Fachärzten der Region (Mindestdauer der Teil-

nahme 8 Stunden im Jahr) 

 

2.  Apparative Mindest-Voraussetzungen jeder für DMP gemeldeten Betriebsstätte 

- farbkodierte Dopplerechokardiographie2, Stressechokardiographie 3  

- EKG, Belastungs-EKG2, Langzeit-EKG 

- 24 Stunden-Blutdruckmessgerät 

- Möglichkeit zur Funktionsanalyse eines Herzschrittmachers* und/oder eines 

implantierten Kardioverters bzw. Defibrillators, ggf. per Auftragsleistung 

- Sofern die Funktionsanalyse eines Herzschrittmachers in Eigenleistung erbracht 

wird, sind zusätzlich erforderlich: 

- Nachweis der Befähigung für die Ausführung und Abrechnung von Leistun-

gen der Herzschrittmacher-Kontrolle (Nr. 13552 EBM) gegenüber der KV 

Hamburg 

- Abrechnungserlaubnis der KV Hamburg_ 

 

III. Spezialisierte Schwerpunktpraxis/ qualifizierte Einrichtung zur Durchführung 

einer Koronarangiographie und interventionellen Therapie 4  

 

1.  Fachliche und organisatorische Voraussetzungen – ggf. auch zu angestellten Ärz-

ten nachzuweisen  

- Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie 

- Teilnahme an einer Arztinformationsveranstaltung oder Information durch das 

Arzt-Manual zu Beginn der Teilnahme 

                                            
2 Es gelten die Voraussetzungen der Qualitätsleitlinien in der Echokardiographie der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie. 
3 ebd. a.a.O.; Die Untersuchung kann auch als Auftragsleistung erbracht werden. 
 
4 Entspricht Kennzeichnung C = Fachärzte (invasiv tätig) [2. Ebene] in Anlage 10 (Leistungserbringerver-
zeichnis). 
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- Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten in der Region 

- Beachtung der Indikationen und Kontraindikationen zur Durchführung einer Ko-

ronarangiographie gemäß evidenzbasierten Leitlinien (Anlage 5  Ziffer 1.5.3.1 

der RSAV in der jeweils gültigen Fassung), in Anlage 4 als Anhang aufgeführt 

- Zusammenarbeit mit einem Zentrum für Herzchirurgie gemäß Anlage 4 „Struk-

turvoraussetzungen Zentrum für Herzchirurgie“ (s. Anlage 11 Versorgungsopti-

on C) 

- Zusammenarbeit mit einer Praxis / qualifizierten Einrichtung für Nuklearmedizin 

- Zusammenarbeit mit Koronarsportgruppen der Region 

- mindestens einmal jährlich Teilnahme an KHK-spezifischer von der Ärztekam-

mer zertifizierten Fortbildung (Mindestdauer 4 Stunden im Jahr) und/oder 

- Teilnahme an KHK-spezifischem strukturiertem von der KV Hamburg anerkann-

tem Qualitätszirkel mit Haus- und Fachärzten der Region (Mindestdauer der 

Teilnahme 8 Stunden im Jahr) 

 

 

2. Apparative Mindest-Voraussetzungen jeder für DMP gemeldeten Betriebsstätte 

- Fachliche, organisatorische und apparative Voraussetzungen gemäß den Ver-

einbarungen zur invasiven Kardiologie (03.09.1999) § 135 Abs. 2 SGB V. 5 

- Fachliche und organisatorische Voraussetzungen gemäß Anlage 4 „Struktur-

voraussetzungen für Krankenhäuser mit Schwerpunkt Kardiologie und interven-

tionelle Kardiologie“ 

- Möglichkeit zur Funktionsanalyse eines Herzschrittmachers* und/oder eines 

implantierten Kardioverters bzw. Defibrillators, ggf. per Auftragsleistung 

- Sofern die Funktionsanalyse eines Herzschrittmachers in Eigenleistung erbracht 

wird, sind zusätzlich erforderlich: 

- Nachweis der Befähigung für die Ausführung und Abrechnung von Leistun-

gen der Herzschrittmacher-Kontrolle (Nr. 13552 EBM) gegenüber der KV 

Hamburg 

- Abrechnungserlaubnis der KV Hamburg_ 

                                            
5 Die Qualitätsanforderungen zur Koronarangiographie gemäß den Vereinbarungen zur invasiven Kardiolo-
gie (03.09.1999) nach § 135 Abs. 2 SGB V gelten auch im stationären Sektor. Analog zu den dortigen § 9 
Abs. 1 und 2 „Zeugnisse und Kolloquien“ sind die Nachweise der fachlichen Befähigung sowie die Überprü-
fung der vorgelegten Zeugnisse und Bescheinigungen gemäß § 9 Abs. 3 der Gemeinsamen Einrichtung 
vorzulegen. Ebenfalls obliegt die Überprüfung der Organisatorischen Voraussetzungen gemäß § 5 und die 
Überprüfung der apparativen Voraussetzungen gemäß § 6 der Gemeinsamen Einrichtung. 
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*gemäß „Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Funktions-

analyse eines Herzschrittmachers“ (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Herzschrittmacherkontrolle) 

vom 01.04.2006  

 


